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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs2

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2022/13/0058 E 21.03.2025

Ra 2022/13/0059 E 21.03.2025

Rechtssatz

Nach § 5 Abs. 2 VStG entschuldigt Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, nur

dann, wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der

Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte (Verbotsirrtum). Dies setzt voraus, dass demjenigen, der sich auf einen

Verbotsirrtum beruft, das Unerlaubte seines Verhaltens trotz Anwendung der nach seinen Verhältnissen

erforderlichen Sorgfalt unbekannt geblieben ist. Auch eine irrige Gesetzesauslegung entschuldigt den Betro?enen nur

dann, wenn sie unverschuldet war. Um sich darauf berufen zu können, bedarf es (zur Einhaltung der obliegenden

Sorgfaltsp@icht) einer Objektivierung der eingenommenen Rechtsau?assung durch geeignete Erkundigungen (vgl. etwa

VwGH 3.10.2024, Ra 2023/07/0170, mwN), insbesondere bei der zuständigen Stelle (vgl. VwGH 9.9.2022, Ra

2022/09/0101, mwN). Wer es verabsäumt, entsprechende Erkundigungen einzuholen, trägt das Risiko des

Rechtsirrtums (vgl. VwGH 12.10.2021, Ra 2019/11/0015, mwN). Auch die bloße Argumentation im

Verwaltungsstrafverfahren mit einer - allenfalls sogar plausiblen - Rechtsau?assung allein vermag ein Verschulden am

objektiv unterlaufenen Rechtsirrtum nicht auszuschließen (vgl. VwGH 29.8.2023, Ro 2022/02/0013, mwN). Kommt der

Betro?ene seiner Erkundigungsp@icht nach, setzt sich aber in der Folge darüber hinweg und handelt - etwa aufgrund

einer anderen Rechtsau?assung - dennoch entgegen der ihm erteilten Auskunft, kann er sich nicht auf einen

schuldausschließenden Verbotsirrtum berufen; in einem solchen Fall handelt er mit VerbotskenntnisNach Paragraph 5,

Absatz 2, VStG entschuldigt Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, nur dann,

wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der

Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte (Verbotsirrtum). Dies setzt voraus, dass demjenigen, der sich auf einen

Verbotsirrtum beruft, das Unerlaubte seines Verhaltens trotz Anwendung der nach seinen Verhältnissen

erforderlichen Sorgfalt unbekannt geblieben ist. Auch eine irrige Gesetzesauslegung entschuldigt den Betro?enen nur
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dann, wenn sie unverschuldet war. Um sich darauf berufen zu können, bedarf es (zur Einhaltung der obliegenden

Sorgfaltsp@icht) einer Objektivierung der eingenommenen Rechtsau?assung durch geeignete Erkundigungen

vergleiche etwa VwGH 3.10.2024, Ra 2023/07/0170, mwN), insbesondere bei der zuständigen Stelle vergleiche VwGH

9.9.2022, Ra 2022/09/0101, mwN). Wer es verabsäumt, entsprechende Erkundigungen einzuholen, trägt das Risiko des

Rechtsirrtums vergleiche VwGH 12.10.2021, Ra 2019/11/0015, mwN). Auch die bloße Argumentation im

Verwaltungsstrafverfahren mit einer - allenfalls sogar plausiblen - Rechtsau?assung allein vermag ein Verschulden am

objektiv unterlaufenen Rechtsirrtum nicht auszuschließen vergleiche VwGH 29.8.2023, Ro 2022/02/0013, mwN).

Kommt der Betro?ene seiner Erkundigungsp@icht nach, setzt sich aber in der Folge darüber hinweg und handelt - etwa

aufgrund einer anderen Rechtsau?assung - dennoch entgegen der ihm erteilten Auskunft, kann er sich nicht auf einen

schuldausschließenden Verbotsirrtum berufen; in einem solchen Fall handelt er mit Verbotskenntnis
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